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EINLEITUNG

Schutzbunker statt Klassenzimmer,

Minen statt Spielzeug, Uberlebenskampf
statt Zukunftstraume: Weltweit wachst
jedes flinfte Kind in einem Konfliktgebiet
auf. Laut den Vereinten Nationen haben
schwere Kinderrechtsverletzungen in be-
waffneten Konflikten einen neuen Hochst-
stand erreicht. Kinder werden getotet oder
verstimmelt, von bewaffneten Gruppen
rekrutiert und Opfer sexualisierter Gewalt.
Auch Angriffe auf Schulen und Kranken-
hauser - Orte, die eigentlich Schutz und
Zukunft bieten sollen — nehmen zu. Gleich-
zeitig wird Kindern der Zugang zu lebens-
notwendiger humanitarer Hilfe immer
haufiger verweigert.

Kinder stehen zunehmend im Visier aktuel-
ler Kriege und Konflikte, doch das notwen-
dige politische Handeln zu ihrem Schutz
bleibt aus. Kinder sind kaum Prioritat in
der deutschen AuRen- und Sicherheitspoli-
tik, obwohl sie in fast allen Konfliktgebie-
ten der Welt bis zur Halfte der Bevolkerung
ausmachen. So finden sich im aktuellen
Koalitionsvertrag keine Hinweise auf Kin-
derrechte im au3enpolitischen Kontext.!

Auch die Nationale Sicherheitsstrategie
beriicksichtigt die besonderen Auswirkun-
gen von bewaffneten Konflikten auf Kinder
nicht ausreichend. Gleichzeitig fuhren
drastische Kurzungen in der humanitaren
Hilfe und der internationalen Zusammen-
arbeit dazu, dass lebensrettende Unter-
stitzungsmafinahmen fur Kinder weg-
brechen.?

Dies steht im Widerspruch zu Deutschlands
Bekenntnis zur Durchsetzung menschen-
und volkerrechtlicher Verpflichtungen zum
Schutz von Kindern. Zudem ist der Schutz

von Kindern die Grundlage fir eine fried-
liche Zukunft fir alle.

Der ,Fiinf-Punkte-Check” ist ein Leitfa-
den, der sich gezielt an Abgeordnete des
Deutschen Bundestages sowie zustandige
Ministerien richtet. Ziel ist es, die Durch-
setzung von Kinderrechten systematisch
in der deutschen Aufien- und Sicherheits-
politik zu verankern. Er gibt Leitfragen an
die Hand, um den Schutz von Kindern zu
starken und schweren Kinderrechtsver-
letzungen entgegenzuwirken. MaRgebliche
Orientierung bieten dabei die UN-Kinder-
rechtskonvention sowie zentrale Vorschrif-
ten des humanitaren Vdlkerrechts und des
internationalen Volker(straf)rechts.

Entwickelt wurde das Werkzeug von drei
fuhrenden Kinderrechtsorganisationen -
Plan International Deutschland, Save the
Children Deutschland und UNICEF Deutsch-
land - basierend auf ihrer langjahrigen
Erfahrung in der Arbeit fur und mit Kindern
in Konfliktgebieten.?

1 CDU, CSU und SPD (2025): Verantwortung fiir Deutsch-
land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.

2 Alliance CHPA (2025): Brief | Global Impact of Funding
Cuts on Children and their Protection in Humanitarian
Contexts.

3 Weiterflihrende Informationen: Office of the Special
Representative for Children and Armed Conflict


https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf
https://alliancecpha.org/en/brief-global-impact-funding-cuts-children
https://alliancecpha.org/en/brief-global-impact-funding-cuts-children
https://alliancecpha.org/en/brief-global-impact-funding-cuts-children
https://childrenandarmedconflict.un.org/en
https://childrenandarmedconflict.un.org/en

FAKTEN AUS DEM AKTUELLEN UN-BERICHT
KINDER UND BEWAFFNETE KONFLIKTE

2025 erreichten schwere Kinderrechts-
verletzungen einen historischen
Hochststand: Es wurden

38.558

schwere Kinderrechtsverletzungen
dokumentiert,von denen 24.174 Kinder
betroffen waren. Dies ist die hochste
Zahl betroffener Kinder seit Einfliihrung
des Mandats.

1/5

der betroffenen Kinder waren Madchen.

Bei sexualisierter Gewalt gegen Madchen
und Jungen in bewaffneten Konflikten ist
die Dunkelziffer am hochsten.

w 34 %6

stieg die Zahl der getoteten Kinder an und
erreichte damit ein alarmierendes Ausmafs.

Die am haufigsten nachgewiesenen Versto-
e waren: die Totung und Verstiimmelung
von Kindern, die Verweigerung des Zugangs
zu humanitarer Hilfe, die Rekrutierung
und der Einsatz von Kindern sowie die
Entfithrung von Kindern.

Die meisten schweren Kinderrechtsverlet-
zungen wurden in Israel und den besetzten
paldstinensischen Gebieten (12.445), der
DR Kongo (4.114), Nigeria (2.560), Myanmar
(2.203) und Somalia (2.195) festgestellt.

Besorgniserregende Trends

O,

Staatliche Streitkrafte waren fiir den Grof3-
teil der schweren Verstoe verantwortlich.

Q,

Zunehmende Kampfhandlungen in dicht
besiedelten Gebieten, verstarkte Boden-
operationen und die Zerstorung ziviler
Infrastruktur erhohten die Risiken fur
Kinder erheblich.

O,

Der zunehmende Einsatz neuer Techno-
logien wie Kiinstlicher Intelligenz und
Drohnen verscharft die Gefahren fiir
Kinder zusatzlich.

O,

Finanzielle Mittel fir Mafdnahmen zum
Schutz von Kindern und zur Dokumentation
schwerer Kinderrechtsverletzungen gehen
weltweit stark zuriick.

UN Secretary-General (2026): Annual Report on Children
and Armed Conflict


https://childrenandarmedconflict.un.org/sites/default/files/2026-06/S_2026_357_UNEDITED.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/sites/default/files/2026-06/S_2026_357_UNEDITED.pdf

FUNF-PUNKTE-CHECK:

Ein Leitfaden fiir die
Aufden- und Sicherheitspolitik

Als Abgeordnete des
Deutschen Bundestags und
Vertreter*innen zustandiger
Ministerien konnen Sie einen
zentralen Beitrag leisten,

um Kinder in bewaffneten
Konflikten besser zu schutzen.
Der ,Flinf-Punkte-Check” gibt
Ihnen dafur konkrete Leitfragen
und Handlungsempfehlungen
an die Hand, und dient als
Entscheidungsgrundlage bei
aufden- und sicherheits-
politischen Erwagungen.



CHECK 1

Situation von
Kindern im bewaff-
neten Konflikt

M Wie hoch ist der Anteil der Kinder an der
Gesamtbevolkerung? Welche Auswirkun-
gen hat der bewaffnete Konflikt auf Kin-
der? Wie viele Kinder mussten fliehen oder
wurden intern vertrieben?

™ Hat das vom Konflikt betroffene Land in-
ternationale Konventionen zum Schutz von
Kindern und ihrer Rechte unterzeichnet?*
Finden Kampfhandlungen in dicht besiedel-
ten Gebieten statt und ist zivile Infrastruk-
tur beeintrachtigt? Werden Schulen oder
andere zivile Einrichtungen militarisch
genutzt?

M Welche Lénder und Akteure unterstiitzen
die Konfliktparteien? Wie ist Deutschland
vor Ort vertreten? Wie konnen gemeinsa-
me Reformvorhaben zum besseren Schutz
von Kindern vorangebracht werden?

M Gibt es bereits politische Verhandlungen
fur eine Beilegung des bewaffneten Kon-
flikts? Sind darin die Perspektiven und
Bedurfnisse von Kindern und Jugendlichen
berticksichtigt?

4 Eine Ubersicht (iber rechtliche Grundlagen zum Schutz
von Kindern finden Sie im Annex ab S.14.

5 Spezifische Vulnerabilitaten bestehen vor allem fir
bestimmte Gruppen von Kindern, wie Madchen, Kinder
mit Behinderung oder (chronisch) kranke Kinder.

Empfehlungen fiir die deutsche
Auf3en- und Sicherheitspolitik

- Informieren Sie sich kontinuier-

lich Uber die Situation und spezifi-
sche Vulnerabilitaten® von Kindern,
z.B. durch den Austausch mit Kin-
derschutzakteuren bei Dienstreisen.
Ricken Sie in aufden- und sicher-
heitspolitischen Debatten die Situa-
tion von Kindern in den Fokus. Ver-
ankern Sie kinderspezifische Infor-
mationen systematisch in Lagebe-
richten und politischen Analysen.

—> Setzen Sie sich fiir die konsequente

Umsetzung des humanitaren Volker-
rechts und Abkommen zum Schutz
von Kindern ein, darunter die Safe
School Declaration und die Erkla-
rung zum Schutz der Zivilbevolke-
rung vor dem Einsatz von Explosiv-
waffen. Fordern Sie die Einhaltung
der Konvention zum Verbot von
Antipersonenminen sowie des
Streumunitionsiibereinkommens.

- Nutzen Sie die Einflussmaglichkei-

ten Deutschlands auf Konfliktpartei-
en und Drittstaaten, um die Einhal-
tung volkerrechtlicher Verpflichtun-
gen zu erwirken. Organisieren Sie
Austauschformate zum Schutz von
Kindern in bewaffneten Konflikten,
z.B. eine internationale Konferenz
oder Parlamentsgruppe.

- Setzen Sie sich fiur ein Ende der Ge-

walt und eine Beilegung des Kon-
flikts ein. Stellen Sie dabei die al-
tersgerechte Beteiligung und Be-
achtung der Bedirfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen sicher.



Illustrationen © OSRSG CAAC - Prove it Matters

»SIX GRAVE VIOLATIONS®

Sechs schwere
Kinderrechtsverletzungen

1. Totung oder Verstiimmelung von Kindern

Kinder werden durch Angriffe, Minen, Streumunition
oder Sprengkorper getdtet oder verstimmelt. Konflikt-
parteien kommen ihren Verpflichtungen zum Schutz
von Kindern und gemaf humanitarem Volkerrecht
nicht ausreichend nach - wie dem Grundsatz der Unter-
scheidung zwischen zivilen und militarischen Zielen,

KILLING & MAIMING oy ol .
OF GHILDREN der Verhaltnismafdigkeit und der Verpflichtung,
das Leid der Zivilbevolkerung zu minimieren und zu
vermeiden.

B 2. Rekrutierung oder Einsatz von Kindern durch
% Streitkrafte oder bewaffnete Gruppen

Die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern durch Kon-
fliktparteien kann in verschiedenen Funktionen erfolgen,
unter anderem in Kampfhandlungen, als Koch*innen,
Trager*innen, Boten und Spione. Kinder in bewaffneten
RECRUITMENT & Gruppen kénnen auch Opfer sexueller Ausbeutung

USE OF CHILDREN werden. Armut und mangelnde wirtschaftliche Perspek-
tiven stellen zentrale Faktoren dar, die zur Rekrutierung
von Kindern beitragen.

&Y 3. Sexualisierte Gewalt an Kindern
\\\S? \Y\\%\{é@fé@ In bewaffneten Konflikten sind Kinder einer erh6hten
: o~ Gefahr sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Vergewaltigun-
f\& ; gen, sexuelle Sklaverei und Menschenhandel, Zwangs-
j < prostitution und Zwangsheirat, sexuelle Ausbeutung
und Missbrauch sind Formen sexualisierter Gewalt in

SEXUAL VIOLENCE Konﬂlkte?. Stlgr.nat|5|er.ung fuhr.t daZL.J., dass sexualisierte
AGAINST CHILDREN Gewalt haufig nicht berichtet wird. Madchen und
junge Frauen sind berproportional betroffen.



Zu beachten:

Die Auswirkungen von Konflikten auf Kinder sind stets geschlechtsspezifisch. Madchen
und Jungen sind unterschiedlichen Risiken ausgesetzt und bendétigen vor, wahrend und
nach einem Konflikt auf sie zugeschnittene Schutz- und UnterstiitzungsmaRnahmen. Fiir
Mddchen und junge Frauen steigt das Risiko deutlich, sexualisierte und geschlechtsspe-
zifische Gewalt zu erfahren. Jungen sind starker gefahrdet von bewaffneten Gruppen rek-
rutiert zu werden. Daher mussen geschlechtsspezifische Risiken in Kinderschutzmafnah-

men konsequent berlcksichtigt werden.

4. Gezielte Angriffe auf Schulen
und Krankenhduser

Angriffe auf Schulen und Krankenhauser als fiir Kinder
zentrale Orte unterstreichen die katastrophalen Auswir-
kungen von bewaffneten Konflikten auf Kinderrechte, in-
klusive des Rechts auf Bildung und Gesundheit. Lehrkrafte
und Gesundheitspersonal in Krankenhdusern werden Ziel
von Angriffen. Die Zerstérung von Schulen und Kranken-
hausern verhindert den Zugang zu Bildung und Gesund-
heitsversorgung und hat lebenslange Auswirkungen.

5. Entfiihrung von Kindern

Unter Entfliihrungen werden die unrechtmafiige Gefangen-
nahme, Mitnahme und das erzwungene Verschwindenlas-
sen von Kindern gefasst. In vielen Fallen werden entfiihr-
te Kinder auch Opfer anderer schwerer Kinderrechtsverlet-
zungen, sie werden getotet, verstimmelt, vor allem Mad-
chen erleiden sexualisierte Gewalt, Jungen werden haufig
durch Konfliktparteien rekrutiert.

6. Verweigerung des Zugangs zu
humanitarer Hilfe fiir Kinder

Konfliktparteien verweigern humanitaren Akteuren haufig
den Zugang zu Kindern in Notsituationen oder sie verhin-
dern, dass humanitare Hilfe die Zivilbevolkerung erreicht.
Immer haufiger werden Mitarbeiter*innen humanitarer
Organisationen zur Zielscheibe von Konfliktparteien.

Der Mechanismus erfasst auch die militarische Nutzung
von Schulen und Krankenhausern sowie die Gefangen-
nahme von Kindern aufgrund ihrer (vermeintlichen)
Verbindung zu Konfliktparteien.

‘ 5\
W - ﬁggm&é & &
ATTACKS ON SCHOOLS
AND HOSPTALS~~ ~

ABDUCTION
OF CHILDREN

DENIAL OF
HUMANITARIAN ACCESS

o,
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CHECK 2

Empfehlungen fiir die deutsche
Auf3en- und Sicherheitspolitik

Schwere
. - Stellen Sie sicher, dass das Mandat
KI nderrEChtS' der UN-Sonderbeauftragten fur Kin-

der und bewaffnete Konflikte - ein-

verletzungen schlieBlich der Monitoring- und

Reporting-Mechanismen (MRM) -

™ Wurden schwere Kinderrechtsverletzungen politisch, diplomatisch und auch
(wie von den UN definiert) im betreffenden finanziell gestarkt wird und somit
Konflikt begangen? den Kernauftrag erfiillen kann.
Werden diese vom Monitoring- und Repor- Fordern Sie die Erarbeitung von
ting-Mechanismus (MRM) uber Kinder in Aktionsplanen zwischen Konflikt-
bewaffneten Konflikten dokumentiert?® parteien und den UN fir MaRnah-
Inwiefern unterstutzt Deutschland diese men zur Verhinderung schwerer
Arbeit, politisch, diplomatisch sowie finan- Kinderrechtsverletzungen. Unter-
ziell? stitzen Sie, dass Deutschland eine

fuhrende Rolle bei der (Wieder-)

M Gibt es bereits Initiativen der UN, von Einrichtung von Children and Armed
Regierungen, lokalen Akteuren oder NGOs, Conflict (CAAC) Groups of Friends in
um auf die Beendigung schwerer Kinder- den Hauptstadten krisenbetroffener
rechtsverletzungen hinzuwirken? Lander einnimmt.’

™ Wie kann humanitire Diplomatie dahin- — Unterstiitzen Sie bereits existie-
gehend genutzt werden, den Schutz von rende Initiativen zur Beendigung
Kindern seitens der Konfliktparteien zu schwerer Kinderrechtsverletzun-
gewahrleisten? gen. Setzen Sie sich dafir ein, dass

die Pravention von Kinderrechtsver-
letzungen gestarkt wird, beispiels-
weise durch Schulungen von milita-
rischen und sicherheitspolitischen
Akteuren, auch in Deutschland.

- Fordern Sie den verstarkten Einsatz
humanitarer Diplomatie zur Einhal-
tung des humanitdren Volkerrechts.
Nutzen Sie Ihre diplomatischen

6 Siehe Annex fiir weiterfiihrende Informationen zum Einflussmoglichkeiten, um ein so-

Mandat der Sonderbeauftragten und dem Monitoring- fortiges Ende von Kinderrechts-
und Reporting-Mechanismus (MRM).

7 Dabei handelt es sich um informelle Plattformen, auf verletzungen. Z_u ervl“rken und den
denen sich Mitglieder der diplomatischen Gemein- Schutz der Zivilbevélkerung und

schaft, UNICEF sowie humanitare Organisationen ziviler Infrastruktur einzufordern.
regelmaBig austauschen. CAAC-Treffen sollten auch

dann stattfinden, wenn ein Land nicht offiziell unter

das CAAC-Mandat der Vereinten Nationen fallt.



CHECK 3

Empfehlungen fiir die deutsche
Auf3en- und Sicherheitspolitik

Humanitare Hilfe
und Unterstutzung
fur Kinder

- Setzen Sie sich flr eine umfassende
humanitdre Versorgung von Kindern
ein. Stellen Sie die mehrjahrige und
flexible Finanzierung kinder- und
geschlechtsspezifischer Maf3nah-

™ Welche humanitiren Bedarfe bestehen fiir men sicher, darunter die Versorgung

Kinder und inwieweit sind diese gedeckt?
Welche besonderen Bedarfe haben Mad-
chen und Jungen sowie Kinder mit beson-
deren Vulnerabilitdten - sind diese ausrei-
chend berucksichtigt?

M Kénnen humanitire Organisationen Kinder

ungehindert mit humanitarer Hilfe errei-
chen? Bestehen Zugangsbeschrankungen,
z.B. aufgrund burokratischer Hirden oder
anderer Restriktionen?

mit Nahrung und Trinkwasser,
Gesundheitsversorgung ebenso wie
den Zugang zu psychosozialer Un-
terstlitzung sowie Schutz- und Bil-
dungsangeboten.®

- Setzen Sie sich fiir den Schutz hu-

manitarer Helfer*innen und den
ungehinderten Zugang fuir humani-
tare Organisationen in das und
innerhalb des Konfliktgebiets ein.

Fordern Sie ein Ende biirokratischer
und sonstiger Hirden, die den Zu-
gang und die Einfuhr humanitarer
Hilfe beschranken.

™ Gibt es angemessene und ausreichende
Unterstutzungs- und Reintegrationsange-
bote fiir Kinder, die Opfer schwerer Kinder-
rechtsverletzungen geworden sind?

- Ermoglichen Sie eine langfristige
Unterstutzung fur Kinder, die Op-
fer schwerer Kinderrechtsverletzun-
gen geworden sind, darunter psy-
chosoziale Angebote, Wiederein-
gliederungsmafinahmen und Kin-
derschutzprogramme. Fordern Sie
die Freilassung von Kindern, die im
Kontext bewaffneter Gruppen ent-
fuhrt und inhaftiert wurden. Setzen
Sie sich dafr ein, dass diese Kinder
als Opfer anerkannt, schnell iden-
tifiziert und an zivile Kinderschutz-
akteure tibergeben werden.

8 Die geschlechts- und altersspezifischen Bedurfnisse,
Risiken und Perspektiven missen in humanitare Maf3-
nahmen ebenfalls zentral integriert werden. So sollte
z.B. sichergestellt sein, dass Madchen und junge Frau-
en Zugang zu sexueller Aufklarung, Hygieneartikeln
und Verhiitungsmitteln haben sowie medizinische und
psychosoziale Unterstiitzung im Falle sexualisierter
Gewalt erhalten.
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CHECK 4

Rechenschaftspflicht
flir schwere Kinder-
rechtsverletzungen

™ Wurden bereits juristische Verfahren -
national wie international - zur Aufar-
beitung des Konflikts angestofien?
Kann Deutschland im Rahmen des Welt-
rechtsprinzips® zur Aufarbeitung und
strafrechtlichen Verfolgung schwerer
Kinderrechtsverletzungen beitragen?

™ Werden schwere Kinderrechtsverletzungen
bei der Aufarbeitung des Konflikts in Er-
mittlungs- und Strafverfahren angemessen
berticksichtigt?

™ Sind die Ermittler*innen und juristisches
Personal in Dokumentations- und Strafver-
fahren zu Kinderrechten geschult?

9 ,Das Weltrechtsprinzip (auch: Prinzip der Universel-
len Jurisdiktion) sieht die Zustandigkeit eines Staates
flr die strafrechtliche Verfolgung von Vdlkerstraftaten
vor, obwohl die Taten nicht auf seinem Hoheitsgebiet,
durch einen seiner Staatsbiirger oder gegen einen sei-
ner Staatsblrger begangen wurden. Nationalen Ge-
richten in Drittstaaten ermdglicht das Weltrechtsprin-
zip neben ihrer reguldren Zustandigkeit, Volkerstrafta-
ten juristisch aufzuarbeiten und niedrig- wie hochran-
gige Tater*innen zur Verantwortung zu ziehen.”
ECCHR: Glossar: Weltrechtsprinzip.

10 Office of the Special Representative of the Secretary-
General for Children and Armed Conflict (2020): Practi-
cal guidance for mediators to protect children in situa-
tions of armed conflict.

Empfehlungen fiir die deutsche
Auf3en- und Sicherheitspolitik

- Setzen Sie sich aktiv dafiir ein, dass

nationale und internationale Ver-
fahren zur Aufarbeitung schwe-

rer Kinderrechtsverletzungen in be-
waffneten Konflikten eingeleitet,
unterstltzt und konsequent wei-
terverfolgt werden. Prifen Sie ins-
besondere die Moglichkeiten des
Weltrechtsprinzips, um schwerwie-
gende Verstofie gegen Kinderrechte
auch in Deutschland strafrechtlich
zu verfolgen.

—> Fordern Sie ein, dass in Ermittlungs-

und Strafverfahren schwere Kinder-
rechtsverletzungen systematisch
beriicksichtigt werden.°

— Stellen Sie sicher, dass juristisches

Personal gezielt zu Kinderrechten
geschult wird und Kinderrechtsex-
pert*innen in nationalen, regiona-
len und internationalen Foren, wie
dem UN-Menschenrechtsrat, vertre-
ten sind.


https://www.ecchr.eu/glossar/weltrechtsprinzip/
https://childrenandarmedconflict.un.org/sites/default/files/2020/07/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/sites/default/files/2020/07/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/sites/default/files/2020/07/Practical-guidance-for-mediators-to-protect-children-in-situations-of-armed-conflict.pdf
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CHECK 5

Ubergreifende
Verankerung von
Kinderrechten

™ Sind Kinderrechte auch in anderen inter-
nationalen Handlungsfeldern verankert -
etwa in der Entwicklungszusammen-
arbeit, der Verteidigungs- und Handels-
politik oder der Friedensforderung?

M Liefert Deutschland Waffen und milit&ri-
sche Guter an Konfliktparteien oder ihre
Unterstltzer? Besteht erheblicher Ver-
dacht, dass sie dort zu Kinderrechtsverlet-
zungen fiihren oder diese begunstigen?

™ Sind Kinder und junge Menschen -
insbesondere Madchen und Frauen - in
der Krisenpravention, Konfliktbewaltigung
und Friedensférderung beteiligt?

11 Save the Children (2013): Guidelines for Children’s
Participation in Humanitarian Programming.

Empfehlungen fiir die deutsche
Auf3en- und Sicherheitspolitik

- Fordern Sie aktiv eine Verzahnung

von Kinderrechten in der humanita-
ren Hilfe, Entwicklungszusammen-
arbeit und Malnahmen der Frie-
densforderung. Priifen Sie, ob MaR-
nahmen in anderen Politikfeldern
den Bemuhungen zum Schutz von
Kindern zuwiderlaufen kénnten.

—> Setzen Sie sich fir mehr Transpa-

renz hinsichtlich des Handels von
Ristungsgutern ein. Knupfen Sie
eine politische, finanzielle oder mi-
litarische Unterstiitzung von Kon-
fliktparteien an klare Bedingun-
gen und Erwartungen zum Schutz
von Kindern. Wenn ein erhebliches
Risiko besteht, dass Riistungsgu-
ter dazu verwendet werden, Kinder-
rechtsverletzungen oder Verstofie
gegen das humanitare Volkerrecht
zu begehen, prifen Sie, ob der Han-
del ausgesetzt oder beendet wer-
den sollte. Zur regelméaRigen Uber-
prifung von Ristungsglterexporten
kann eine unabhangige Schieds-
instanz eingefiihrt werden.

- Setzen Sie sich dafiir ein, dass Kin-

der und junge Menschen in Initiati-
ven zur Krisenpravention, Konflikt-
bewaltigung und Friedensprozes-
sen eine zentrale Rolle einnehmen,
wenn dies fur sie sicher ist. Um Si-
cherheit zu gewahrleisten, sollte die
Teilnahme immer auf freiwilliger
Basis stattfinden und von geschul-
tem Personal begleitet werden.!


https://resourcecentre.savethechildren.net/document/guidelines-childrens-participation-humanitarian-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/guidelines-childrens-participation-humanitarian-programming
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ANNEX

Rechtliche Grundlagen
zum Schutz von Kindern
in bewaffneten Konflikten
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O

Children and
Armed Conflict
(CAAC) Agenda

Im Jahr 1996 wurde das Mandat der UN-Son-
derbeauftragten fir Kinder und bewaffnete
Konflikte geschaffen.!? Grundlage dafiir ist
die Resolution A/RES/51/77 der UN-General-
versammlung. Dr.Vanessa Frazier ist die
aktuell amtierende UN-Sonderbeauftragte.
Sie ist die zentrale Fursprecherin und poli-
tische Stimme der UN zum Thema Kinder in
bewaffneten Konflikten. Ihre Aufgabe ist es,
offentliche Aufmerksamkeit zu schaffen,
Informationen zu sammeln, Empfehlungen
auszusprechen und so auf den Schutz von
Kindern hinzuarbeiten. Darliber hinaus tritt
sie mit Konfliktparteien und Verantwortlichen
in den Dialog, um schwere Kinderrechtsver-
letzungen in Konflikten zu verhindern und zu
beenden.

Seit der Verabschiedung der Resolution 1261
im Jahr 1999 befasst sich der UN-Sicherheits-
rat systematisch mit der Lage von Kindern

in bewaffneten Konflikten. Damit erkennt er
nicht nur die weitreichenden Auswirkungen
solcher Konflikte auf Kinder an, sondern auch
deren langfristige Folgen flr nachhaltigen
Frieden, Sicherheit und Entwicklung.

Im Jahr 2005 ergriff der Sicherheitsrat mit
der Verabschiedung der Resolution 1612 ei-
nen weiteren Schritt: Er richtete einen Uber-
wachungs- und Berichtsmechanismus (Moni-
toring and Reporting Mechanism, MRM) ein,
um schwerwiegende Verstofie gegen Kinder
in bewaffneten Konflikten zu dokumentieren
und zu verfolgen. Diese unabhangigen Daten
sind ein zentrales Instrument zum Schutz von

Kindern in Konflikten. Die Arbeitsgruppe des
UN-Sicherheitsrats zu Kindern und bewaffne-
ten Konflikten prift dartber hinaus Lander-
berichte und gibt Empfehlungen ab, wie Kin-
der besser geschiitzt werden konnen. Diese
Informationen sollen die Rechenschaftspflicht
der Konfliktparteien und die Einhaltung von
internationalen Kinderschutzstandards und
-normen fordern. Konfliktparteien entwickeln
Aktionsplane mit konkreten Schritten, um
nachhaltige MaRnahmen zum Schutz von Kin-
dern zu ergreifen.

Der MRM wird in Landern eingerichtet, in de-
nen Konfliktparteien im Annex des jahrlichen
Berichts des UN-Generalsekretars zu Kindern
in bewaffneten Konflikten aufgefihrt wurden.
Auf Landerebene wird eine Task Force einge-
richtet, die gemeinsam von der Leitung der
Vereinten Nationen im Land und von UNICEF
geleitet wird und den Monitoring Mechanis-
mus umsetzt.

12 Weitere Informationen und relevante Resolutionen:
Office of the Special Representative of the Secre-
tary-General for Children and Armed Conflict
About the mandate.


https://childrenandarmedconflict.un.org/en/about-the-mandate
https://childrenandarmedconflict.un.org/en/about-the-mandate
https://childrenandarmedconflict.un.org/en/about-the-mandate
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Volkerrechtliche
Abkommen zum
Schutz von Kindern
in bewaffneten
Konflikten

Das internationale Recht halt umfassende
Bestimmungen und Abkommen zum Schutz
von Kindern in bewaffneten Konflikten bereit.
Im Folgenden werden zentrale Instrumente
vorgestellt.??

Internationale Menschenrechtsabkommen mit
Fokus auf die UN-Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention!* wurde 1989
von der UN-Generalversammlung angenom-
men und trat 1990 in Kraft. Die Konventi-

on legt weltweit verbindliche Standards zum
Schutz der Rechte von Kindern fest und be-
tont deren besondere Bedirfnisse und Inter-
essen. Sie gilt zu jeder Zeit - in Friedens- wie
in Konfliktzeiten - und ist eines der am wei-
testen ratifizierten Menschenrechtsabkom-
men. Deutschland hat die UN-Kinderrechts-
konvention 1992 ratifiziert.

Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert
nach Artikel 2 jedem Kind das Recht auf Le-
ben. Vertragsstaaten sind verpflichtet, ihr
Uberleben und ihre bestmégliche Entwick-
lung sicherzustellen. Die Konvention behan-
delt den Schutz von Kindern in bewaffneten
Konflikten sowohl direkt als auch indirekt: So
widmet sich Artikel 38 dezidiert dem Schutz
von Kindern in bewaffneten Konflikten, wah-
rend Artikel 39 MaRnahmen zur physischen

und psychischen Genesung sowie zur sozialen
Wiedereingliederung fordert. Zugleich haben
alle anderen Rechte - wie das Recht auf Bil-
dung, Gesundheit und Teilhabe - gleicherma-
RBen Verbindlichkeit.

Das Fakultativprotokoll zur UN-Kinderrechts-
konvention iiber die Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten®> wurde

im Jahr 2000 von der UN-Generalversamm-
lung angenommen und trat 2002 in Kraft. Es
zielt darauf ab, Kinder vor Rekrutierung und
dem Einsatz in Feindseligkeiten zu schutzen.
Deutschland hat das Fakultativprotokoll 2004
ratifiziert.

Die Konvention Nr. 182 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) iiber die schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit'® wurde 1999
angenommen und trat 2000 in Kraft. Die Kon-
vention verpflichtet Mitgliedstaaten, darun-
ter Deutschland, die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit weltweit zu verbieten und zu be-
seitigen. Dazu zahlt auch jegliche Form der
Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschliefslich der
Zwangsrekrutierung von Kindern fir den Ein-
satz in bewaffneten Konflikten.

13 ohne Anspruch auf Vollstandigkeit
14 UNICEF: Konvention Uber die Rechte des Kindes
15 UNGA (2000): Optional Protocol to the Convention on

the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict.

16 1LO (1999): Ubereinkommen Uber das Verbot und
unverziigliche Mafinahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit.


https://headless-live.unicef.de/caas/v1/media/194402/data/77afdd9d17e246129b04e8aef70a01ab
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_Res_54_263-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_Res_54_263-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_Res_54_263-E.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_de.htm
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_de.htm
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c182_de.htm
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Humanitdres Volkerrecht

Das Humanitare Volkerrecht gilt in Zeiten be-
waffneter Konflikte. Dabei bilden die Genfer
Konventionen I-1VY’ das Herzstlick des huma-
nitaren Volkerrechts. Die vier internationalen
Abkommen wurden 1949 verabschiedet und
regeln den Schutz von Personen, die sich nicht
oder nicht mehr an Kampfhandlungen beteili-
gen. Seit 1977 erganzen zwei Zusatzprotokol-
le die Genfer Konventionen: Das erste Zusatz-
protokoll!® enthalt zusatzliche Bestimmungen
zum Schutz von Zivilist*innen und Verwunde-
ten und verbietet den Einsatz von Kampfmit-
teln, die Uberflissige Verletzungen und unno-
tiges Leid verursachen. Zudem weitet es den
Geltungsbereich der Genfer Konventionen auf
internationale bewaffnete Konflikte sowie auf
Konflikte im Rahmen von Selbstbestimmungs-
kampfen gegen Kolonialherrschaft, fremde
Besetzung und rassistische Regime aus. Das
zweite Zusatzprotokoll'® garantiert Grundrech-
te von Zivilist*innen in nicht-internationalen
bewaffneten Konflikten. Beide wurden von der
Mehrheit der Staaten ratifiziert. 2005 kam ein
drittes Zusatzprotokoll?® hinzu, das ein zusatz-
liches neutrales Schutzzeichen fir Sanitats-
personal und Einrichtungen festlegt. Gema
humanitarem Volkerrecht haben Kinder als Zi-
vilpersonen Anspruch auf allgemeinen Schutz
sowie spezifischen Schutz - dazu gehort unter
anderem der Schutz vor Kampfhandlungen so-
wie der Zugang zu Nahrung, Wasser, medizini-
scher Versorgung und anderen lebenswichti-
gen Gutern.

Ottawa-Konvention

Die Ottawa-Konvention?! trat 1999 in Kraft
und verbietet die Herstellung, den Einsatz,
die Lagerung und Weitergabe von Antiperso-
nenminen und verpflichtet die Vertragsstaa-
ten zur Entminung und Opferhilfe. Bis heu-
te haben 164 Staaten das Abkommen unter-

zeichnet, das sind mehr als 80 Prozent aller
Lander weltweit. Kinder sind Uberproportio-
nal von den Auswirkungen von Antipersonen-
minen betroffen, weshalb dieses Abkommen
auch als besonders relevant fiir den Schutz
von Kindern angesehen wird.

Oslo-Konvention

Die Oslo-Konvention?? (offiziell ,Uberein-
kommen (iber Streumunition®) trat 2010

in Kraft und verbietet die Herstellung, den
Einsatz, die Lagerung und Weitergabe von
Streumunition. Dem Abkommen sind inzwi-
schen ber 110 Staaten beigetreten. Sie ver-
pflichtet die Vertragsstaaten zur Vernichtung
vorhandener Bestande, zur Raumung konta-
minierter Gebiete sowie zur Unterstiitzung
der Opfer. Streumunition bleibt auch lan-

ge nach Konflikten eine todliche Gefahr, da
zahlreiche Blindganger uber Jahre hinweg in
betroffenen Gebieten liegen und Menschen-
leben bedrohen. Besonders gefahrdet sind
Kinder, weil die kleinen, oft bunt gefarbten
Submunitionen haufig wie Spielzeug aus-
sehen und Neugier wecken. Die Konventi-
on enthalt Bestimmungen zur Risikominimie-
rung und umfassenden Hilfe flr Betroffene.

17 Genfer Abkommen und Kommentare

18 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 uber den Schutz der
Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll I)

19 Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 iber den Schutz der
Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll 1)

20 Zusatzprotokoll vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 uber die Annahme
eines zusatzlichen Schutzzeichens

21 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and
on Their Destruction (1997).

22 Convention on Cluster Munitions (CCM).


https://www.icrc.org/de/recht-und-politik/genfer-abkommen-und-kommentare
https://glücksmann.de/media/files/GK-ZP-1.pdf
https://glücksmann.de/media/files/GK-ZP-1.pdf
https://glücksmann.de/media/files/GK-ZP-1.pdf
https://glücksmann.de/media/files/GK-ZP-1.pdf
https://ra.smixx.de/media/files/GK-ZP-2.pdf
https://ra.smixx.de/media/files/GK-ZP-2.pdf
https://ra.smixx.de/media/files/GK-ZP-2.pdf
https://ra.smixx.de/media/files/GK-ZP-2.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/38/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/38/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/38/de
https://treaties.unoda.org/t/mine_ban
https://treaties.unoda.org/t/mine_ban
https://treaties.unoda.org/t/mine_ban
https://www.clusterconvention.org/convention-text/
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Sie ist ein zentrales Instrument zum Schutz
der Zivilbevolkerung, insbesondere Kinder.

Internationales Waffenhandelsabkommen
(Arms Trade Treaty)

Das Internationale Waffenhandelsabkommen
(Arms Trade Treaty)?* trat 2014 in Kraft und
ist die erste rechtsverbindliche globale Re-
gelung fur den Handel mit konventionellen
Waffen. Es verpflichtet seine Vertragsstaaten,
jeden Waffentransfer umfassend auf Risiken
zu prufen, insbesondere ob Menschenrechts-
verletzungen oder Verstofie gegen das huma-
nitare Volkerrecht begangen werden konnten.
Unkontrollierter Waffenhandel fuhrt oft dazu,
dass Waffen in bewaffnete Konflikte gelangen
und dort Familien und ganze Gemeinschaf-
ten gefahrden, wobei Kinder besonders be-
troffen sind. Mit seinem menschenrechtszen-
trierten Ansatz tragt das Abkommen mafigeb-
lich dazu bei, Schutzliicken zu schliefsen und
sowohl die Rechte von Erwachsenen als auch
von Kindern zu sichern.

Volkergewohnheitsrecht

Das Volkergewohnheitsrecht umfasst unge-
schriebene Regeln, die sich aus der allgemei-
nen und dauerhaften Praxis der Staaten sowie
deren Uberzeugung rechtlicher Verbindlich-
keit ergeben. Es enthalt zusatzliche Schutzbe-
stimmungen fir Zivilpersonen, da bewaffne-
te Konflikte haufig nicht durch Vertrage allein
abgedeckt sind und grundlegende Menschen-
rechte auch dort gewahrt werden mussen, wo
keine formellen Abkommen bestehen. So wird
sichergestellt, dass Zivilist*innen, einschlief3-
lich Kinder - unabhdngig von der Vertragsla-
ge - vor Gewalt, Misshandlung und willkurli-
cher Behandlung geschiitzt sind und ein Min-
deststandard an humanitarem Schutz welt-
weit gilt.

Internationales Strafrecht

Auch das internationale Strafrecht enthalt Be-
stimmungen, die auf den Schutz von Kindern
in bewaffneten Konflikten einzahlen. Im Zen-
trum des internationalen Strafrechts steht das
Volkerstrafrecht, welches die strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Individuen fur die Be-
gehung von Volkerrechtsverbrechen regelt.
Das Rémische Statut von 19982 begriindet
die Zustandigkeit des Internationalen Strafge-
richtshofs (IStGH) fur Volkermord, Kriegsver-
brechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und das Verbrechen der Aggression. Es stellt
diverse spezifisch gegen Kinder gerichtete
Volkerrechtsverbrechen unter Strafe, beispiels-
weise bei Vélkermord die gewaltsame Uber-
fuhrung von Kindern in eine andere Gruppe.
Untermauert wird die besondere Vulnerabili-
tat von Kindern durch die ,Policy on Children
(2023)“?> des Biiros des Chefanklagers, die ei-
nen starkeren Kinderfokus bei der Aufarbei-
tung von Vélkerrechtsverbrechen einfordert.

In Deutschland ist 2002 zusatzlich dazu das
Gesetz Uber die strafrechtliche Zusammenar-
beit mit dem IStGH und das deutsche Volker-
strafgesetzbuch (VStGB)?¢in Kraft getreten.
Damit wurden die Strafbestande des Rom-
Statuts sowie weitere zusatzliche volkerrecht-
liche Strafbestande in das deutsche Strafrecht
inkorporiert. Nach dem sogenannten Welt-
rechtsprinzip konnen deutsche Strafverfol-
gungsbehorden diese Taten auch dann verfol-
gen, wenn sie im Ausland begangen wurden
und keinen Bezug zum Inland aufweisen.

23 Arms Trade Treaty.

24 Roémisches Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs.

25 International Criminal Court. The Office of the
Prosecutor (2023): Policy on Children.

26 Gesetz liber die Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Strafgerichtshof.


https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status
http://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/203446/c09be147948d4140dd53a917c2544fa6/roemischesstatut-data.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/203446/c09be147948d4140dd53a917c2544fa6/roemischesstatut-data.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-12/2023-policy-children-en-web.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/istghg/BJNR214410002.html
https://www.gesetze-im-internet.de/istghg/BJNR214410002.html
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Genozid-Konvention

Die Genozid-Konvention von 1948% dient
dem Zweck, Volkermorde in Kriegs- wie Frie-
denszeiten durch Pravention und Strafandro-
hung zu verhindern bzw. zu bestrafen. Um
diesem Auftrag gerecht zu werden, gilt das
zentrale Verbot des Volkermordes univer-

sal als zwingendes Volkerrecht. Als rechtli-
ches Mittel umfasst die Genozid-Konventi-

on auch und gerade den Schutz von Kindern.
Denn diese sind nicht nur der verletzlichste
Teil einer jeden Gruppe, sondern spielen auch
flir das Fortbestehen dieser Gruppen eine ent-
scheidende Rolle. Dies spiegelt sich insbeson-
dere im Art. Il (e) wider, wo als Tatbestands-
handlung das Uberfiihren von Kindern in eine
andere Gruppe genannt wird. Indem klar die
Gefahr solcher Handlungen, die Kinder instru-
mentalisieren und sie zutiefst in ihrer Wirde
verletzen, benannt wird, bildet die Genozid-
Konvention ein wichtiges rechtliches Element
fur den Schutz von Kinderrechten.

27 UNGA (1948): Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide.


https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide
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Politische
Erklarungen und
UN-Resolutionen

Zusatzlich zu rechtlichen Bestimmungen
haben sich Staaten und andere Akteure durch
politische Erklarungen zum besseren Schutz
von Kindern in bewaffneten Konflikten
verpflichtet. Im Folgenden sollen einige
davon vorgestellt werden:

Erkldarung zum Schutz von Schulen
(Safe Schools Declaration)

Die Safe Schools Declaration?® von 2015 ist
die erste internationale politische Erklarung,
die dezidiert auf den Schutz von Bildungs-
einrichtungen in Konfliktgebieten abzielt. Sie
verpflichtet Unterzeichnerstaaten, Schulen
und Universitdten vor militarischer Nutzung
und Angriffen zu schitzen, um die Bildung
von Kindern wahrend bewaffneter Konflik-
te zu gewahrleisten. Mittlerweile haben mehr
als 120 Staaten die Vereinbarung unterzeich-
net, darunter Deutschland im Jahr 2018. Je-
doch steht eine Implementierung, z.B. durch
eine Eingliederung in das Handbuch zum Hu-
manitdren Vélkerrecht in bewaffneten Kon-
flikten, bislang noch aus.

Erklidrung zum Einsatz von Explosivwaffen
in dicht besiedelten Gebieten (EWIPA)

Die politische Erklarung zum Einsatz von Ex-
plosivwaffen? in dicht besiedelten Gebie-
ten (Explosive Weapons in Populated Areas,
EWIPA) von 2022 zielt darauf ab, den Schutz
der Zivilbevolkerung, einschliefdlich Kinder,

durch die Reglementierung von Explosivwaf-
fen zu starken. Unterzeichnerstaaten, darun-
ter Deutschland, erkennen die verheerenden
Auswirkungen des Einsatzes von Explosivwaf-
fen fur die Zivilbevolkerung an und verpflich-
ten sich zu konkreten Mafsnahmen, um die
Kriegsfiihrung anzupassen und Betroffene zu
unterstutzen.

Pariser Grundsatze und Verpflichtungen

Die Pariser Grundsatze und Verpflichtungen
von 20072 sind Ausdruck fiir ein verstark-
tes internationales Engagement zur Verhin-
derung der Rekrutierung von Kindern durch
bewaffnete Gruppen. Sie enthalten MaRnah-
men, die Regierungen ergreifen kdnnen und
sollten, um Kinder in bewaffneten Konflikten
besser zu schitzen. Die Pariser Grundsatze
sind darlber hinaus die operativen Leitlinien
fur die Freilassung und nachhaltige Reinteg-
ration von Kindern, die zuvor mit bewaffneten
Gruppen assoziiert waren.

Vancouver Prinzipien

Die Vancouver Prinzipien®! sind politische
Verpflichtungen fir einen besseren Schutz
von Kindern in Friedensmissionen der Verein-
ten Nationen. Deutschland hat zusammen mit

28 Save the Children (2015): Safe Schools Declaration
and Guidelines for Protecting Schools and Universities
from Military Use During Armed Conflict

29 Political Declaration on Strengthening the Protection
of Civilians from the Humanitarian Consequences
Arising from the Use of Explosive Weapons in
Populated Areas

30 The Paris Principles. Principles and guidelines on chil-
dren associated with armed forces or armed groups.

31 The Vancouver Principles on Peacekeeping and
the Prevention of the Recruitment and Use of Child
Soldiers.


https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://ewipa.org/the-political-declaration
https://ewipa.org/the-political-declaration
https://ewipa.org/the-political-declaration
https://ewipa.org/the-political-declaration
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-english.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-english.pdf
https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/principles-vancouver-principes-english.pdf
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mehr als 100 weiteren Staaten diese 2017 of-
fiziell unterzeichnet. Durch die Anerkennung
der besonderen Herausforderungen, die mit
der Rekrutierung und dem Einsatz von Kin-
dern in Konflikten einhergehen, verpflichten
sich die unterzeichnenden Regierungen dazu,
sicherzustellen, dass alle Friedenskrafte —

ob Militar, Polizei oder ziviles Personal - die
notwendige Vorbereitung erhalten, um ange-
messen und vorbeugend handeln zu kdnnen.

Pekinger Erkldrung und Aktionsplattform

Die Pekinger Erklarung und Aktionsplatt-
form3? ist das Abschlussdokument der vier-
ten Weltfrauenkonferenz von 1995. Sie wur-
de von den UN-Mitgliedstaaten einstim-

mig angenommen und gilt als das umfas-
sendste internationale Programm zur Forde-
rung der Rechte von Frauen und Madchen.
Die Aktionsplattform legt konkrete Mafinah-
men in zwolf zentralen Handlungsfeldern
fest, darunter Bildung, Gesundheit, Gewalt ge-
gen Frauen, politische Teilhabe, wirtschaftli-
che Gleichstellung, bewaffnete Konflikte so-
wie die Rechte von Madchen. Dadurch wur-
den die besonderen Bedirfnisse von Madchen
in bewaffneten Konflikten international star-
ker sichtbar gemacht und geschlechtersensi-
ble Ansatze in der Konflikt- und Friedenspo-
litik verankert. In der Folge wurde dieser An-
satz durch weitere Resolutionen wie die Re-
solution 1820 zum Schutz vor sexualisier-

ter Gewalt in Konflikten sowie die Resolution
1882 zum Schutz von Kindern in bewaffneten
Konflikten weiter konkretisiert und rechtlich-
politisch vertieft.

Resolution 1325 mit der Agenda
»Frauen, Frieden und Sicherheit"

Im Jahr 2000 verabschiedete der UN-Sicher-
heitsrat die Resolution 1325%. Darin wird an-

erkannt, dass Frauen eine entscheidende Rol-
le bei der Verhltung und Lésung von Konflik-
ten spielen. Die Resolution tragt den Verein-
ten Nationen und ihren Mitgliedstaaten auf,
Geschlechtergleichstellung und Anliegen von
Frauen und Madchen in allen Aspekten ih-
rer Arbeit im Bereich der internationalen Si-
cherheitspolitik und in ihren Bemihungen zur
Konfliktpravention, zum Konfliktmanagement
und zur Konfliktlosung zu integrieren. Neben
der verstarkten Einbindung von Frauen in po-
litische Entscheidungsprozesse und Friedens-
operationen verankert die Resolution auch
den Schutz von Frauen und Mddchen vor se-
xueller Gewalt und Vergewaltigung in be-
waffneten Konflikten. Seit der Annahme von
Resolution 1325 wurde die damit begriinde-
te ,Frauen, Frieden und Sicherheits-“ (WPS-)
Agenda der Vereinten Nationen um weitere
neun Resolutionen erweitert und erganzt. Die
deutsche Bundesregierung hat bereits meh-
rere nationale Aktionsplane zur Umsetzung
der Agenda erarbeitet und sich somit zu einer
verstarkten Verankerung der Agenda in ihrer
AuBenpolitik verpflichtet.

Resolution 2250 mit der Agenda
LJugend, Frieden und Sicherheit”

Im Jahr 2015 verabschiedete der UN-Sicher-
heitsrat die Resolution 2250%, es folgten drei
weitere Resolutionen. Sie benennen explizit
den zentralen Beitrag von jungen Menschen
in Bemiihungen zur Pravention und Losung
von Konflikten und der Erhaltung von Frieden
und Sicherheit. So soll das friedensfordern-
de Potenzial von jungen Menschen und ihre

32 United Nations (2005): Beijing Declaration and
Platform for Action.

33 UNSC (2000): Resolution 1325.
34 UNSC (2015): Resolution 2250.


https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/426075?v=pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2250.pdf

22

Rolle in Friedensprozessen gestarkt werden.
Die Agenda soll die Partizipation junger Men-
schen in Entscheidungsprozessen zu Praven-
tion und Losung von Konflikten starken und
sie vor Gewalt schitzen. Auierdem sollen die
Bedurfnisse von jungen Menschen in Maf3-
nahmen zur Entwaffnung, Demobilisierung
und Reintegration durch spezifische Angebote
besonders beachtet werden.*

35 Weiterfiihrende Information: Zentrum fiir Internationale
Friedenseinsatze (ZIF): Jugend, Frieden & Sicherheit.
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